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Dezember 2022 

Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

um die Auswirkungen der anhaltenden Inflation und 

der stark gestiegenen Verbraucherpreise abzumildern, 

hat der Gesetzgeber die steuerfreie Inflationsaus-

gleichsprämie eingeführt. Wir stellen Ihnen die Rege-

lungen zu diesem neuen steuerlichen Freibetrag vor. 

Darüber hinaus beleuchten wir Neuregelungen zum 

häuslichen Arbeitszimmer und zur Homeoffice-

Pauschale, die auf den Entwurf des Jahressteuerge-

setzes 2022 zurückgehen. Im Steuertipp geht es im 

Zusammenhang mit Pensionsrückstellungen um das 

maßgebende Finanzierungsendalter. 

 

FREIBETRAG  

Inflationsausgleichsprämie kann seit 26.10.2022 

steuerfrei gezahlt werden 

 

Im Gesetz zur temporären Senkung des Umsatzsteu-

ersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz 

wurde eine für Arbeitgeber und Arbeitnehmer bedeut-

same Steuerbefreiung „versteckt“. Danach kann eine 

vom Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 

Arbeitslohn gezahlte Inflationsausgleichsprämie bis zu 

insgesamt 3.000 € steuer- und sozialversicherungs-

frei gezahlt werden. Gehaltsumwandlungen zugunsten 

der Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie sind 

nicht begünstigt. 

Der Höchstbetrag von 3.000 € gilt für zusätzliche Zah-

lungen, die in der Zeit vom 26.10.2022 bis zum 

31.12.2024 geleistet werden. Damit kann die Steuer- 

und Beitragsfreiheit auch für entsprechende Teilzah-

lungen in den Jahren 2022, 2023 und 2024 genutzt 

werden. Begünstigt sind nach dem insoweit eindeuti-

gen Gesetzeswortlaut sowohl Geldleistungen als auch 

Sachbezüge. 

 

Hinweis: Die Steuerbefreiung greift unabhängig da-

von, ob die Zahlungen freiwillig oder aufgrund tarifver-

traglicher, betrieblicher oder individualvertraglicher 

Grundlage geleistet werden. Sie gilt für alle Arbeit-

nehmer im steuerlichen Sinne und damit auch für pau-

schal besteuerte Aushilfskräfte. 

 

JAHRESPAUSCHALE  

Neuregelungen beim häuslichen Arbeitszimmer 

geplant 

 

Die Bundesregierung will den Abzug der Aufwendun-

gen für ein häusliches Arbeitszimmer im Rahmen des 

Jahressteuergesetzes 2022 mit Wirkung ab 2023 neu 

regeln: Steht für die betriebliche und berufliche Tätig-

keit dauerhaft kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, 

können die Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-

zimmer ab 2023 pauschal mit 1.250 € (Jahrespau-

schale) abgezogen werden. Bildet das Arbeitszimmer 

darüber hinaus auch den Mittelpunkt der gesamten be-

trieblichen und beruflichen Betätigung, sind anstelle 

der Jahrespauschale die höheren tatsächlichen Auf-

wendungen abziehbar.  
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Voraussetzung für den vollen Kostenabzug ist ab 2023 

jedoch auch in diesen Fällen, dass kein anderer Ar-

beitsplatz zur Verfügung steht. Insoweit kommt es ab 

2023 zu einer nicht zu unterschätzenden Verschärfung 

gegenüber der geltenden Rechtslage. 

Hinweis: Sind die Voraussetzungen für einen voll-

ständigen Kostenabzug erfüllt, können Beschäftigte 

künftig zwischen der Pauschale und dem vollständigen 

Abzug der tatsächlich entstandenen höheren Kosten 

wählen. 

 

ENTFRISTUNG 

Was sich bei der Homeoffice-Pauschale ändern 

soll 

 

Der Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2022 sieht 

Änderungen bei der aus Anlass der Corona-Pandemie 

eingeführten Homeoffice-Pauschale vor: Für jeden Ka-

lendertag, an dem die betriebliche oder berufliche Tä-

tigkeit  

 überwiegend in der häuslichen Wohnung ausgeübt 

und  

 keine außerhalb der häuslichen Wohnung belege-

ne erste Tätigkeitsstätte aufgesucht 

wird, kann ab 2023 für die gesamte betriebliche und 

berufliche Betätigung ein Betrag von 5 € (Tagespau-

schale), höchstens jedoch 1.000 € pro Jahr, abgezo-

gen werden. Steht für die betriebliche oder berufliche 

Tätigkeit dauerhaft kein anderer Arbeitsplatz zur Ver-

fügung, ist ein Abzug der Tagespauschale künftig 

selbst dann zulässig, wenn die Tätigkeit am selben 

Kalendertag auch auswärts oder an der ersten Tätig-

keitsstätte ausgeübt wird. Der Abzug der Tagespau-

schale ist hingegen nicht zulässig, 

 soweit für die Wohnung Unterkunftskosten im 

Rahmen einer doppelten Haushaltsführung abge-

zogen werden können oder 

 wenn ein Abzug der Kosten eines häuslichen Ar-

beitszimmers vorgenommen wird. 

Der Abzug der Tagespauschale ist grundsätzlich aus-

geschlossen für die Tage, an denen die Vor-

aussetzungen für den Abzug der Entfernungspau-

schale erfüllt sind (das heißt, wenn neben der Aus-

übung der Tätigkeit in der häuslichen Wohnung die 

erste Tätigkeitsstätte aufgesucht wird). Ein Abzug bei-

der Pauschalen nebeneinander für einen Kalendertag 

ist grundsätzlich unzulässig. 

Das gilt jedoch nicht in den Fällen, in denen dem Be-

schäftigten für die betriebliche oder berufliche Betäti-

gung kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. 

In diesen Fällen kann sowohl die Entfernungspauscha-

le als auch die Tagespauschale abgezogen werden. 

Der Abzug von Reisekosten schließt - anders als bei 

der derzeitigen Regelung zur Homeoffice-Pauschale - 

den Abzug der Tagespauschale nicht aus. 

Beispiel: Ein angestellter Bauingenieur fährt an einem 

Tag erst auf die Baustelle und anschließend erledigt er 

die Büroarbeiten nicht am Arbeitsplatz seines Arbeit-

gebers (erste Tätigkeitsstätte), sondern an seinem Ar-

beitsplatz in der häuslichen Wohnung. 

Der Bauingenieur kann für diesen Tag Reisekosten für 

die Fahrt zur Baustelle und die Tagespauschale ab-

ziehen, wenn die Arbeit überwiegend in der häuslichen 

Wohnung ausgeübt wurde, das heißt mehr als die 

Hälfte der Gesamtarbeitszeit des Tages beträgt. 

Können Unterkunftskosten für eine betrieblich oder be-

ruflich veranlasste doppelte Haushaltsführung abge-

zogen werden, gilt Folgendes: Ein zusätzlicher Abzug 

der Tagespauschale ist nicht zulässig, soweit die Be-

schäftigten ihre betriebliche oder berufliche Betätigung 

in der Wohnung ausüben, für die die entstandenen 

Kosten als Mehraufwendungen im Rahmen der dop-

pelten Haushaltsführung abziehbar sind. 

 

 

ENTWÜRFE  

Jahressteuergesetz 2022 und Inflationsaus-

gleichsgesetz bringen Neuerungen 

 

Neben den oben beschriebenen Neuregelungen zum 

häuslichen Arbeitszimmer und zur Homeoffice-

Pauschale sieht der Entwurf eines Jahres-

steuergesetzes 2022 folgende für Arbeitnehmer rele-

vante Gesetzesänderungen vor: 

 Altersvorsorgeaufwendungen: Bisher ist gesetz-

lich geregelt, dass Altersvorsorgeaufwendungen 

bis zu dem Höchstbeitrag zur knappschaftlichen 

Rentenversicherung erstmals im Jahr 2025 zu 

100 % als Sonderausgaben berücksichtigt werden 

können. Mit der Änderung wird der vollständige 

Sonderausgabenabzug auf das Jahr 2023 vorge-

zogen. Damit erhöhen sich die als Sonderausga-

ben abzugsfähigen Altersvorsorgeaufwendungen 

2023 um 4 % und 2024 um 2 %. 

 Ausbildungsfreibetrag: Zur Abgeltung des Son-

derbedarfs eines sich in Berufsausbildung befin-

denden, auswärtig untergebrachten, volljährigen 

Kindes, für das Anspruch auf einen Kinderfreibe-

trag oder Kindergeld besteht, können die Eltern ei-

nen Ausbildungsfreibetrag vom Gesamtbetrag der 

Einkünfte abziehen. Der Freibetrag hat abgeltende 

Wirkung. Wie bereits im Koalitionsvertrag vorge-

sehen, wird dieser Freibetrag ab 2023 von 924 € 

auf 1.200 € je Kalenderjahr angehoben. 

 Tageslohngrenze bei der Lohnsteuerpauscha-

lierung: Nach geltendem Recht kann der Arbeit-

geber bei Arbeitnehmern, die nur kurzfristig  
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beschäftigt werden, die Lohnsteuer mit einem 

Pauschsteuersatz von 25 % des Arbeitslohns er-

heben. Voraussetzung für das Vorliegen einer 

kurzfristigen Beschäftigung ist unter anderem, dass 

der Arbeitslohn während der Beschäftigungsdauer 

durchschnittlich je Arbeitstag 120 € nicht über-

steigt. Mit Wirkung zum 01.01.2023 wird die Ar-

beitslohngrenze bei kurzfristiger Beschäftigung auf 

150 € je Arbeitstag angehoben. 

Darüber hinaus enthält der Entwurf eines Inflations-

ausgleichsgesetzes weitere für Arbeitnehmer be-

deutsame Rechtsänderungen: 

 Steuerliche Unterstützung von Familien: Der 

steuerliche Kinderfreibetrag soll für die Jahre 2022, 

2023 und 2024 angehoben und das Kindergeld 

zum 01.01.2023 einheitlich auf 250 € pro Monat 

und Kind erhöht werden. 

 Unterhaltsleistungen: Der Höchstbetrag für den 

steuerlichen Abzug von Unterhaltsleistungen, des-

sen Höhe an den Grundfreibetrag angelehnt ist, 

soll angehoben und rückwirkend ab dem Jahr 2022 

an die Höhe des Grundfreibetrags angepasst wer-

den. 

Hinweis: Das parlamentarische Gesetzgebungsver-

fahren ist noch nicht abgeschlossen; der Bundesrat 

muss noch zustimmen. 

Schließlich ist auf ein weiteres Vorhaben hinzuweisen, 

das in den „Eckpunkten für ein Zukunftsfinanzierungs-

gesetz“ enthalten ist: Die für die Mitarbeiterkapitalbe-

teiligung und für die Teilhabe von Arbeitnehmern am 

Erfolg ihres Arbeitgeberunternehmens geltenden Re-

gelungen sollen durch günstigere steuerliche Rah-

menbedingungen verbessert werden. So soll der Frei-

betrag für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen von 1.440 € 

auf 5.000 € angehoben, die Vorschriften zur aufge-

schobenen Besteuerung der geldwerten Vorteile aus 

Vermögensbeteiligungen ausgeweitet und die Arbeit-

nehmer-Sparzulage bei der Anlage vermögenswirk-

samer Leistungen in Vermögensbeteiligungen erhöht 

werden.  

 

 

STEUERKLASSENWAHL  

Merkblatt für das Jahr 2023 

 

Arbeitnehmer-Ehepaare und -Lebenspartner können 

für den Lohnsteuerabzug zwischen den Steuerklas-

senkombinationen IV/IV und III/V wählen. Die Kombi-

nation III/V ist so gestaltet, dass die Summe der 

Steuerabzugsbeträge beider Ehegatten/Lebenspartner 

in etwa der zu erwartenden Jahressteuer entspricht, 

wenn der in Steuerklasse III eingestufte Ehepart-

ner/Lebenspartner 60 % und der in Steuerklasse V 

eingestufte 40 % des gemeinsamen Arbeitseinkom-

mens erzielt. Die Kombination III/V führt zu einem 

„günstigeren“ Ergebnis, wenn der besserverdienende 

Ehegatte/Lebenspartner 60 % (oder mehr) des ge-

meinsamen Arbeitseinkommens erzielt. 

Ehepaare/Lebenspartner können sich auch für die 

Steuerklassenkombination IV/IV entscheiden, wenn 

sie den höheren Steuerabzug bei dem Ehegat-

ten/Lebenspartner mit der Steuerklasse V vermeiden 

wollen. Zudem besteht die Möglichkeit, die Steuer-

klassenkombination IV/IV mit Faktor zu wählen. Durch 

das Faktorverfahren wird erreicht, dass bei jedem 

Ehegatten/Lebenspartner die steuerentlastenden Vor-

schriften beim eigenen Lohnsteuerabzug berücksich-

tigt werden. Zur Vereinfachung ist ein beantragter Fak-

tor für zwei Kalenderjahre gültig. 

Die Steuerklassenkombination kann die Höhe der 

Entgelt-/Lohnersatzleistungen wie Arbeitslosengeld 

I, Kurzarbeiter-, Unterhalts-, Kranken-, Versorgungs-

kranken-, Verletzten-, Übergangs-, Eltern- und Mutter-

schaftsgeld oder die Höhe des Lohnanspruchs bei der 

Altersteilzeit beeinflussen. Eine vor Jahresbeginn ge-

troffene Steuerklassenwahl erkennt die Agentur für Ar-

beit bei der Gewährung von Lohnersatzleistungen 

grundsätzlich an. Im Rahmen eines Wechsels im Lau-

fe des Jahres können sich bei Entgelt- oder Lohner-

satzleistungen unerwartete Auswirkungen ergeben. 

Daher gilt für Arbeitnehmer, die damit rechnen, in ab-

sehbarer Zeit eine Entgelt- oder Lohnersatzleistung für 

sich in Anspruch nehmen zu müssen,  

oder diese bereits beziehen: Sie sollten vor der Neu-

wahl der Steuerklassenkombination zu deren Auswir-

kung auf die Höhe der Lohnersatzleistung den zustän-

digen Sozialleistungsträger bzw. den Arbeitgeber be-

fragen. 

Haben Ehegatten/Lebenspartner bisher schon beide 

Arbeitslohn bezogen, sind deren Steuerklassen für 

den Abruf durch den Arbeitgeber als elektronisches 

Abzugsmerkmal für den Lohnsteuerabzug 2023 beim 

Finanzamt gespeichert.  

Hinweis: Ein Steuerklassenwechsel im Laufe des Jah-

res kann so oft vorgenommen werden, wie die Ehegat-

ten dies wünschen. 

 

AMTLICHE SACHBEZUGSWERTE  

Mahlzeiten, Unterkünfte und Wohnungen ab 2023 

 

Mahlzeiten, die der Arbeitgeber arbeitstäglich un-

entgeltlich oder verbilligt an seine Belegschaft abgibt, 

sind - wenn das Unternehmen nicht ausnahmsweise 

Mahlzeiten vorrangig an Fremde verkauft - mit dem 

amtlichen Sachbezugswert zu bewerten. Dieser Wert 

beträgt für 2023 einheitlich bei allen Arbeitnehmern 

(auch bei Jugendlichen unter 18 Jahren und Auszubil-

denden) in allen Bundesländern  
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 für ein Mittag- oder Abendessen 3,80 € und  

 für ein Frühstück 2,00 €. 

Der Arbeitgeber darf die Steuer auf den geldwerten 

Vorteil pauschal mit 25 % erheben. Macht er von der 

Pauschalierungsmöglichkeit Gebrauch, gehört die 

Vergünstigung nicht zum sozialversicherungspflichti-

gen Entgelt. 

Die Sachbezugswerte gelten auch für Mahlzeiten, die 

der Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung ein 

Dritter dem Arbeitnehmer während einer beruflich ver-

anlassten Auswärtstätigkeit oder im Rahmen einer 

doppelten Haushaltsführung zur Verfügung stellt. In 

diesen Fällen darf der Preis der Mahlzeit 60 € nicht 

übersteigen und ein Werbungskostenabzug für Ver-

pflegungsmehraufwendungen nicht in Betracht kom-

men. 

Der monatliche Wert einer freien oder verbilligten Un-

terkunft beträgt für 2023 in den alten und neuen Bun-

desländern 265 €. Ist der Ansatz des Unterkunftswerts 

im Einzelfall unbillig, kann die Unterkunft auch mit dem 

ortsüblichen Mietpreis bewertet werden, falls dieser 

geringer ist. 

Im Gegensatz zu einer Unterkunft ist eine Wohnung 

eine in sich abgeschlossene Einheit von Räumen, in 

denen ein selbständiger Haushalt geführt werden 

kann. Der Wert einer freien oder verbilligten Wohnung 

ist grundsätzlich mit dem ortsüblichen Mietpreis zu 

bewerten. Falls das mit außergewöhnlichen Schwie-

rigkeiten verbunden ist, kann die Wohnung 2023 mit 

monatlich 4,66 € je qm bzw. - bei einfacher Ausstat-

tung (ohne Sammelheizung oder ohne Bad/Dusche) - 

mit 3,81 € im Monat angesetzt werden. 

 

STEUERFREIER HÖCHSTBETRAG  

Beiträge für Direktversicherungen, Pensionskas-

sen und -fonds (2023) 

 

Beiträge für eine Direktversicherung sowie Zuwendun-

gen an Pensionskassen und -fonds sind bis zu 8 % 

der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen 

Rentenversicherung jährlich steuerfrei. Das gilt unab-

hängig davon, ob die Beiträge arbeitgeberfinanziert 

sind oder der Arbeitnehmer sie über eine Gehaltsum-

wandlung wirtschaftlich selbst trägt. Die Beitragsbe-

messungsgrenze steigt 2023 auf 87.600 €. Damit be-

trägt der steuerfreie Höchstbetrag im kommenden Jahr 

7.008 € (8 % von 87.600 €).  

 

STEUERTIPP  

Maßgebendes Finanzierungsendalter bei Pensi-

onsrückstellungen 

 

Bei der Ermittlung des Teilwerts einer Pensionsan-

wartschaft ist das vertraglich vereinbarte Pensionsalter 

zugrunde zu legen (Grundsatz). Der Arbeitgeber kann 

für alle oder einzelne Pensionsverpflichtungen von ei-

nem höheren Pensionsalter ausgehen, sofern er mit 

einer Beschäftigung des Arbeitnehmers bis zu diesem 

Alter rechnen kann (erstes Wahlrecht). Alternativ kann 

als Zeitpunkt des Eintritts des Versorgungsfalls der 

Zeitpunkt der frühestmöglichen Inanspruchnahme der 

vorzeitigen Altersrente aus der gesetzlichen Renten-

versicherung angenommen werden (zweites Wahl-

recht). Um das zweite Wahlrecht ausüben zu können, 

muss in der Pensionszusage festgelegt sein, in wel-

cher Höhe Versorgungsleistungen von diesem Zeit-

punkt an gewährt werden. 

Mitunter werden gegenüber einem Arbeitnehmer im 

Rahmen von Entgeltumwandlungen verschiedene 

Pensionszusagen mit jeweils unterschiedlichen Pensi-

onsaltern nach Wahl des Berechtigten erteilt. Laut 

Bundesfinanzhof ist hierbei hinsichtlich des jeweiligen 

Finanzierungsendalters auf die in den einzelnen Zu-

sagen festgelegten Leistungszeitpunkte abzustellen. 

Die Finanzverwaltung wendet diese Grundsätze in al-

len noch offenen Fällen mit folgender Maßgabe an: 

Bisher galt die gegenüber einem Pensionsberechtigten 

getroffene Wahl des bei der Ermittlung des Teilwerts 

zu berücksichtigenden Pensionsalters einheitlich für 

die gesamte Pensionsverpflichtung einschließlich 

eventueller Entgeltumwandlungen. Diese Regelung ist 

nicht weiter anzuwenden. Das zweite Wahlrecht kann 

somit für unterschiedliche Pensionszusagen des Be-

rechtigten unabhängig voneinander ausgeübt werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 
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